
SA
T

Z
U

N
G

Satzung
in der Fassung des Beschlusses 
der Mitgliederversammlung
vom 23.05.2008
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§ 1 
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen
Deutscher Bundesverband für Logo -
pädie e. V. (dbl e.V.) und hat seinen
Sitz in Frechen-Königsdorf. Er ist
rechts fähig durch die Eintragung in
das Vereinsregister. Gerichtsstand ist
Kerpen sowie der Wohnsitz des/der
PräsidentIn.

§ 2
Ziele 

(1) Der dbl e. V. ist die berufsstän-
dische Vertretung der LogopädInnen.
Er hat die Aufgabe, die eigenverant-
wortliche und selbständige Tätigkeit
seiner Mitglieder zu fördern und zu
sichern sowie für ihre wirtschaftli-
chen Interessen einzutreten. Diese
Anliegen vertritt er gegenüber den
politischen Entscheidungsträgern und
der Öffentlichkeit. 
Der Verein ist parteipolitisch und
weltanschaulich neutral. 
Er versteht sich als unabhängige
demokratische Einrichtung und Ver-
tretung aller LogopädInnen zur akti-
ven Entwicklung der Logopädie. 

(2) Ziele des Vereins sind: 
1. die sozioökonomische und  
be rufs politische Interessenvertre-
tung der Vereinsmitglieder;

2. die Verbesserung der Bekannt-
heit des Berufsbildes und die Auf-
klärung über die von LogopädInnen
behandelten Störungsbilder und
deren Therapiemöglichkeiten;

3. die Unterstützung der wissen-
schaftlichen, theoretischen und prak-
tischen Fort- und Weiterbildung der
Mitglieder;

4. die Mitwirkung an der Entwick-
lung von Richtlinien für die Aus-, Fort-
und Weiterbildung und an der Über-
prüfung der Qualitätsstandards in
diesen Bereichen;

5. die Wahrung und Fortentwick-
lung der Berufsordnung der Logopäd-
Innen;

6. die Mitwirkung an der Entwick-
lung der Bewertungsgrundlagen lo -
go pädischer Leistungen;

7. die Mitwirkung an der Weiter-
entwicklung des logopädischen 
Fachwissens in Wissenschaft und For -
schung.

§ 3
Mittelverwendung

Die Mittel des Vereins sowie etwaige
Gewinne oder Förderungsmittel des
Bundes und der Länder oder sons-
tige Zuwendungen dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden.

§ 4
Mitgliedschaft

(1) Ordentliches Mitglied des Ver-
eins kann werden

a) wer über die Erlaubnis zur
Führung der Berufsbezeichnung Lo -

Satzung_12S-A5_190808:Satzung_0104_bel  21.08.2008  16:31 Uhr  Seite 2



3

go päde/Logopädin nach dem Gesetz
über den Beruf des Logopäden vom
7. Mai 1980 (BGBl. I, Seite 529) ver-
fügt;

b) wer über die Voraussetzun-
gen einer Vollzulassung der Kranken-
kassen im Bereich Stimm-, Sprech-
und Sprachtherapie nach § 124 Abs.
2 Nr. 1 SGB V verfügt.

Studierende der Logopädie können
ordentliche Mitglieder werden.

(2) Personen ohne eine solche
Erlaubnis können in begründeten Fäl-
len nach Entscheidung des Bundes-
vorstandes ordentliches Mitglied
werden.

(3) Der Eintritt in den Verein
erfolgt durch schriftlichen Aufnahme-
antrag. Dabei ist beim Antrag 
auf ordentliche Mitgliedschaft nach-
zuweisen, dass die Voraussetzung
nach Abs. 1 erfüllt ist. Über den 
Aufnahmeantrag entscheidet der
Bundesvorstand. 
Lehnt der Bundesvorstand den
Antrag ab, so steht der/dem Betroffe-
nen die Berufung beim Ehrenrat zu.
Dieser entscheidet endgültig. 

(4) Die Mitgliedschaft erlischt
durch: Tod, Austritt, Ausschluss, Bei-
tragsrückstand von einem Jahr.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Bundes-
vorstand. Die Austrittserklärung
muss dem Bundesvorstand minde-
stens drei Monate vor Schluss des

Geschäftsjahres (Geschäftsjahr =
Kalenderjahr) zugehen. 

(5) Personen, die sich in besonde-
rem Maße um die Logopädie verdient
gemacht haben, kann durch
Beschluss des Ehrenrates die Ehren-
mitgliedschaft verliehen werden. 

§ 5 
Beiträge

Die Mitglieder haben einen Aufnah-
mebeitrag und jährliche Beiträge zu
leisten, deren Höhe die Mitgliederver-
sammlung festsetzt. Im Einzelfall
kann der Bundesvorstand den Beitrag
auf schriftlichen Antrag ermäßigen
oder erlassen.
Die Mitgliedsbeiträge werden per
Lastschriftverfahren zu Beginn des
Jahres oder halbjährlich mit einer
zusätzlichen Gebühr eingezogen. 

§ 6 
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Bundesvorstand
3. die Bund-Länder-Konferenz (BLK)
4. die Länder-Konferenz (LK)
5. die Landesverbandsvorstände
6. der Ehrenrat

§ 7 
Mitgliederversammlung

(1) Einmal jährlich findet eine
ordentliche Mitgliederversammlung
statt. Eine außerordentliche Mitglie-
derversammlung ist einzuberufen,
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wenn der Bundesvorstand diese

beschließt oder ein Viertel der

Mitglieder diese schriftlich beim

Bundesvorstand unter Angabe der

Tagesordnung beantragt. 


 Die Einladung zu einer ordentlichen

Mitgliederversammlung muss minde-

stens vier Wochen, zu einer außeror-

dentlichen mindestens zwei Wochen

vor der Versammlung den Mitglie-

dern unter Beifügung der Tagesord-

nung schriftlich bekannt gegeben

werden. Die Veröffentlichung in der

Mitgliederzeitschrift genügt zur

Formwahrung. Auf schriftlichen An -

trag von mindestens zehn Mitglie-

dern, der mindestens 12 Wochen vor

der Versammlung beim Bundesvor-

stand eingegangen sein muss, wer-

den besondere Themen auf die

Tagesordnung gesetzt. 

(2) Die Mitgliederversammlung be -

schließt und berät über die ihr vom

Gesetz zugewiesenen und vom Bun-

desvorstand unterbreiteten Angele-

genheiten.

Insbesondere:
● wählt sie den Bundesvorstand 
● wählt sie die Mitglieder des

Ehrenrates 
● nimmt den Bericht des Vor -

stands und den Kassenbericht

entgegen
● beschließt über die Entlastung

des Bundesvorstandes
● wählt zwei KassenprüferInnen

für jeweils vier Jahre 

● beschließt über Satzungs -

änderungen und Vereins auflö-

sung
● entscheidet über vom Ehrenrat

ausgesprochene Ausschlüsse

bei Berufung durch den/die

Betroffenen/e 
● setzt die Beiträge fest
● entscheidet über Anträge der

Mitglieder
● entscheidet über Anträge der

BLK

(3) Über die Mitgliederversamm-

lung wird ein Ergebnisprotokoll auf-

gesetzt, das vom Versammlungsleiter

und dem Protokollführer zu unter-

zeichnen ist.

(4) Stimm- und wahlberechtigt

sind alle ordentlichen Mitglieder des

Vereins. Ehrenmitglieder haben kein

Stimm- und Wahlrecht, ausgenom-

men Ehrenmitglieder, die auch

ordentliche Mitglieder sind. 

(5) Beschlüsse werden mit einfa-

cher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men gefasst. Bei Stimmengleichheit

entscheidet die Stimme des/der Prä-

sidentIn.  Für Satzungsänderungen

ist eine Mehrheit von drei Viertel aller

anwesenden Mitglieder erforderlich. 

(6) Wahlen erfolgen für die jeweili-

gen Ämter einzeln. Es ist die einfache

Mehrheit erforderlich.  Bei Stimmen-

gleichheit erfolgt eine Stichwahl zwi-

schen den Bewerbern, die die meisten
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Stimmen erhalten haben. Bei erneuter

Stimmengleichheit entscheidet das

Los. 

(7) Abgestimmt wird per Handzei-

chen. Auf Antrag eines Stimmberech-

tigten erfolgt geheime Abstimmung.

§ 8 
Bundesvorstand 

(1) Der Bundesvorstand besteht

aus dem/der PräsidentIn, dem/der

VizepräsidentIn, dem/der Schatzmei-

sterIn, sowie den Beisitzern für Frei-

berufler, für Angestellte und für

Bildung.

(2) Die Mitglieder des Bundesvor-

standes werden von der Mitglieder-

versammlung für jeweils vier Jahre

gewählt. Wiederwahl ist zulässig

(3) Vorstand im Sinne des § 26

BGB sind der/die PräsidentIn und

der/die VizepräsidentIn. Jede/r ist

zur alleinigen Vertretung berechtigt. 

(4) Rechtsgeschäfte mit einem

Geschäftswert über 10.000,- Euro

sind für den Verein nur verbindlich,

wenn die Zustimmung der beiden

PräsidentInnen und des/der Schatz-

meisterIn erteilt ist. 

(5) Der Vorstand fasst Beschlüsse

mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen. Bei Stimmengleichheit

entscheidet die Stimme des/der Prä-

sidentIn. 

(6) Die Aufgaben des Bundes-

vorstandes sind insbesondere:
● Führung der Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung
● Beschluss des Haushaltes
● Konzeptionelle Arbeit in den

Bereichen:

Bildungspolitik

Gesundheitspolitik

Verbandsinterna

Wirtschaftspolitik
● Initiieren und Controlling von

Arbeits- und Projektgruppen 
● Erarbeiten von Beschluss vor -

lagen für die Mitglieder ver -

sammlung
● Vertretung der Verbands inte -

ressen nach außen gegenüber

politischen Entscheidungs trä -

gern, Sozialversicherungs trä -

gern, Gewerkschaften etc.
● Öffentlichkeitsarbeit auf Bun -

desebene
● Controlling der laufenden

Geschäfte der Geschäftsstelle
● Ernennung der Kommissions -

mitglieder und Leitung der

Kommissionen

(7) Zur Regelung des Innenverhält-

nisses gibt sich der Bundesvorstand

eine Geschäftsordnung. 

(8) Der Bundesvorstand bleibt

solange im Amt, bis eine Neuwahl

erfolgt. Scheiden ein oder mehrere
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Mitglieder des Bundesvorstandes vor-

zeitig aus, wählt der verbleibende

Bundesvorstand auf seiner nächsten

Sitzung ein/mehrere kommissari-

sches/e Mitglied/er für die Zeit bis

zur nächsten Mitgliederversamm-

lung. Die nächste Mitgliederver-

sammlung bestimmt dann per Wahl

über die Besetzung der betreffenden

Vorstandssitze für den Rest der

Amtsperiode des Bundesvorstandes.

Scheidet der gesamte Bundesvor-

stand vorzeitig aus, so ist der/die

PräsidentIn, im Falle seiner/ihrer Ver-

hinderung, der/die VizepräsidentIn

verpflichtet, eine außerordentliche

Mitgliederversammlung zum Zwecke

der Vorstandswahlen einzuberufen. 

§ 9 
Landesverbände  

(1) Innerhalb des Bundesverban-

des können sich analog zu den Bun-

desländern Landesverbände bilden.

In einem Bundesland darf nicht mehr

als ein Landesverband bestehen.

Die Landesverbände sind rechtlich

abhängige Untergliederungen des

dbl e. V.. Die Landesverbandsvorsit-

zenden gelten für die nachfolgenden

Bereiche auf dem Gebiet ihres Bun-

deslandes als vom Bundesvorstand

bevollmächtigte VertreterInnen des

Bundesvorstandes. 

Umfasst werden:

- die Mitgliederbetreuung vor Ort

- die Umsetzung der auf der BLK be -

schlossenen Jahresplanung

- die Organisation und Durchführung

von Fortbildungsveranstaltungen

- Vertragsverhandlungen auf Landes-

ebene

- Öffentlichkeitsarbeit

- Regionalgruppenbetreuung

Die Landesverbände bestreiten die im

Zusammenhang mit diesen Aufgaben

anfallenden Kosten aus ihrem jeweili-

gen Landesetat. Die Weisungsgebun-

denheit der Landesverbands vorsitzen-

den gegen über dem Bundesvorstand

bleibt hiervon unberührt.

(2) Der jeweilige Landesverbands-

vorstand besteht aus der/m 1. Lan-

desverbandsvorsitzenden und der/m

2. Landesverbandsvorsitzenden. Feh-

len beide Vorsitzende gilt der Lan-

desverband als aufgelöst. Zur

Un ter stützung der Arbeit der Landes-

verbandsvorsitzenden können bis zu

vier BeisitzerInnen gewählt werden.

Bundesländer mit örtlich geteiltem

Aufgabengebiet gem. § 125 Abs. 2

SGB V können eine/n weitere/n 2.

Vorsitzende/n für dieses Gebiet

wählen.

(3) Vorstandsvorsitzende und Bei-

sitzer werden von den Landesver-

bandsmitgliedern für jeweils vier Jahre

gewählt. Wiederwahl ist zulässig.
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(4) Organisation und Aufgaben

der Landesverbände werden in einer

Geschäftsordnung durch die BLK

geregelt. 

(5) Für die Bewältigung der regio-

nalen Aufgaben wird den Landesver-

bänden aus Mitteln des Vereins ein

Gesamtetat zur Verfügung gestellt.

Am Ende jedes Geschäftsjahres ist

der Etat mit dem/der SchatzmeisterIn

abzurechnen.

(6) Bei Ausgaben im Landesver-

band ab 1.000,- Euro ist die Zustim-

mung beider Landesverbands vor-

sitzenden notwendig. Die Aufsicht

über die zweckmäßige und wirt-

schaftliche Verwendung führt die/der

SchatzmeisterIn im Bundesvorstand.

(7) Der Landesverbandsvorstand

bleibt solange im Amt, bis eine Neu-

wahl erfolgt. Scheidet ein Vorstands-

mitglied vorzeitig aus, kann der

verbleibende Vorstand ein kommissa-

risches Mitglied für die Zeit bis zur

nächsten Landesverbandsversamm-

lung einsetzen. Die nächste Landes-

verbandsversammlung bestimmt

dann per Wahl über die Besetzung

des betreffenden Vorstandssitzes für

den Rest der Amtsperiode des Lan-

desvorstandes. Scheiden beide Vor-

standsvorsitzende vorzeitig aus, so

ist der/die PräsidentIn, im Falle sei-

ner/ihrer Verhinderung, der/die Vize-

präsidentIn verpflichtet, eine

außer ordentliche Mitgliederver-

sammlung zum Zwecke der Vor-

standswahlen einzuberufen. 

(8) Auf die Durchführung der Lan-

desverbandsversammlungen sind die

Vorschriften über die Mitgliederver-

sammlung (§ 7 Abs. 3 ff.) entspre-

chend anzuwenden. 

§ 10 
Bundesgremien

(1) Als ständige Gremien werden

zur Unterstützung des Bundesvor-

standes

● die Bundeskommission für in -

ter nationale Beziehungen (BKIB)

unter der Leitung des/der Prä-

sidentIn

● die Bundeskommission für

Quali tätsmanagement (BKQM)

unter der Leitung des/der Vize-

präsidentIn 

● die Bundesfreiberuflerkommis-

sion (BFK) unter der Leitung

des Beisitzes für Freiberufler

● die Bundesangestelltenkom-

mission (BAK) unter der Lei-

tung des Beisitzes für An ge -

stellte 

● die Bundesbildungskommissi-

on (BBK) unter der Leitung des

Beisitzes für Bildung gebildet.

(2) Der Bundesvorstand ernennt

die Kommissionsmitglieder für 
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jeweils vier Jahre.  Die Kommissionen

bestehen aus jeweils höchstens fünf 

Mitgliedern. 

(3) Organisation und Aufgaben

der Kommissionen werden in einer

gemeinsamen Geschäftsordnung der

Kommissionen durch den Bundes -

vorstand geregelt.

(4) Der Bundesvorstand kann zur

Bearbeitung besonderer Fragen und

Aufgaben Arbeits- und Projektgrup-

pen einsetzen und einem Vereinsmit-

glied die Leitung übertragen. 

(5) Der Vorstand kann zur Bera-

tung und Unterstützung einen wis-

senschaftlichen Beirat berufen. Der

wissenschaftliche Beirat sollte inter-

disziplinär besetzt sein. Er wird für

die Dauer einer Amtsperiode des Vor-

standes berufen. Die Mitglieder des

wissenschaftlichen Beirats müssen

nicht Mitglieder des Verbandes sein.

§ 11 
Länder-Konferenz

(1) Als ständiges beschlussfassen-

des Gremium des dbl e.V. wird die

Länder-Konferenz (LK) gebildet. Sie

besteht aus den amtierenden 1. und

2. Landesverbandsvorsitzenden der

Landesverbände des dbl e. V. 

(2) Die LK wählt als Leitung (Präsi-

dium) für jeweils 4 Jahre eine/n Län-

dersprecherIn, eine/n Länder -

sprechervertreterIn sowie eine/en

finanzpolitischen SprecherIn. 

(3) Die Aufgaben der Länder-Kon-

ferenz sind

● Koordination und Abstimmung

landespolitischer Aktivitäten

● Informationssammlung für die

Gremien des dbl e.V. 

● Koordination und Umsetzung

der Arbeitsergebnisse der dbl -

Gremien

● Erarbeitung von Beschlussvor-

lagen für die BLK

● Verteilung und Verwaltung des

Länderetats

● Controlling der Budgetverwal-

tung der einzelnen Landesver-

bände

(4) Zur Regelung des Innenverhält-

nisses gibt sich die Länder-Konferenz

eine Geschäftsordnung. 

§ 12 
Bund-Länder-Konferenz

(1) Als ständiges beschlussfassen-

des Gremium des dbl e.V. wird die

Bund-Länder-Konferenz (BLK) gebil-

det. 

Die Bund-Länder-Konferenz setzt sich

zusammen aus dem Bundesvorstand

und der Länder-Konferenz. Die Lei-

tung der BLK wird im wechselnden

Turnus von der/dem PräsidentIn und

der/m LändersprecherIn übernom-

men. Die BLK tagt zweimal im Jahr.

Der Termin der Sitzung ist von der/m

VizepräsidentIn und der/m Länder-

sprecherIn festzusetzen.
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(2) Aufgaben der BLK sind:
● Unterstützung des Bundes -

vorstandes bei der Wahr -

nehmung grundsätzlicher Auf -

gaben
● Koordination und Abstimmung

bundes- und landespolitischer

Aktivitäten
● Wahrung der Länderinteressen

in Bezug auf grundsätzliche

berufspolitische

Entscheidungen
● Beratung und Abstimmung der

vom Bundesvorstand oder der

Länder-Konferenz vorgelegten

Beschlussvorlagen zur Mit-

glieder versammlung
● Beratung und Abstimmung der

vom Bundesvorstand und der

Länder-Konferenz vorgelegten

jeweiligen Jahresplanung
● Beratung bei der Erstellung des

Haushaltsplanes
● Abstimmung der Geschäfts-

ordnung der Länder 

(3) Die BLK ist beschlussfähig,

wenn mindestens zwei Drittel der Mit-

glieder des Bundesvorstandes und

der jeweils amtierenden Landesver-

bandsvorsitzenden anwesend sind.

Die Landesverbände und der Bundes-

vorstand bilden zur Abstimmung

jeweils ein Gremium. Jedes Gremium

erhält nur eine Stimme. Für die

Annahme von Beschlüssen ist die Ein-

stimmigkeit der beiden Stimmen

erforderlich. Kann ein Beschluss nicht

einstimmig gefasst werden, ist er

durch die nächstfolgende Mitglieder-

versammlung zu fassen.

(4) Zur Regelung des Innenverhält-

nisses gibt sich die BLK eine Ge -

schäftsordnung. 

§ 13 
Ehrenrat 

(1) Die Mitgliederversammlung

wählt alle vier Jahre auf Vorschlag des

Bundesvorstandes einen aus drei Mit-

gliedern bestehenden Ehrenrat. Min-

destens ein Mitglied soll früher dem

Bundesvorstand angehört haben. Die

Mitglieder des Ehrenrates dürfen

nicht gleichzeitig dem Bundesvor-

stand, einem Landesverbandsvor-

stand oder einer Kommission

angehören. 

(2) Der Ehrenrat wacht über die

Einhaltung der Berufsordnung. Er

kann in den Fällen des § 4 Abs. 3 oder

zur Schlichtung anderer verbandsin-

terner Differenzen angerufen wer-

den. 

(3) Bei einem Verstoß gegen die

Berufsordnung kann der Ehrenrat

eine Verwarnung aussprechen. Bei

wiederholtem groben Verstoß kann

das Mitglied aus dem Verein ausge-

schlossen werden.
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(4) Der Ehrenrat kann ein Mitglied

aus dem Verein ausschließen, wenn

dessen Verhalten dem Zweck und

dem Ansehen des Verbandes zuwi-

derläuft.

(5) Der Ehrenrat muss ein Mitglied

aus dem Verein ausschließen, wenn

Umstände bekannt werden, die nach

den gesetzlichen Vorschriften zur

Versagung oder Rücknahme der

Erlaubnis zur Führung der Berufs -

bezeichnung Logopäde/Logopädin

führen. 

(6) Der Beschluss über den Aus-

schluss ist mit Gründen zu versehen

und dem betroffenen Mitglied mittels

eingeschriebenen Briefes bekanntzu-

machen. Gegen diesen Beschluss

steht dem Mitglied das Recht zur

Berufung an die Mitgliederversamm-

lung zu. Die Berufung muss innerhalb

einer Frist von einem Monat ab

Zugang des Ausschließungsbeschlus-

ses eingelegt sein. 

Die Mitgliederversammlung entschei-

det dann auf der nächsten Versamm-

lung endgültig über den Ausschluss.

Macht ein Mitglied von dem Recht der

Berufung gegen den Ausschließungs-

beschluss keinen Gebrauch, so unter-

wirft es sich damit dem Beschluss mit

der Folge, dass der Ausschluss nicht

gerichtlich angefochten werden

kann. 

Bis zur endgültigen Entscheidung des

Berufungsverfahrens ruhen die Mit-

gliederrechte des betroffenen Mit-

gliedes. 

(7) Der Ehrenrat bestimmt ein Mit-

glied zur/zum Vorsitzenden. Er regelt

seine Geschäfte unter Beachtung der

Grundsätze eines ordnungsgemäßen

Verfahrens selbst. Er kann im schrift-

lichen Verfahren entscheiden. Zur

Erledigung der Vorgänge steht ihm

die Geschäftsstelle zur Verfügung.

Entscheidungen grundsätzlicher Art

werden in der Vereinszeitschrift ver-

öffentlicht.

§ 14 
Geschäftsstelle 

Der Verein unterhält eine Geschäfts-

stelle. Die Geschäftsstelle wird gelei-

tet von einer/einem Geschäftsführer-

In, die/der die laufenden Geschäfte

führt und die vom Vorstand übertra-

genen Aufgaben erledigt. 

§ 15 
Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins

kann nur durch die Mitgliederver-

sammlung mit Zustimmung von drei

Viertel aller Mitglieder erfolgen.

Ist die Versammlung nach dieser 

Satzung nicht beschlussfähig, ist

der/die PräsidentIn und im Falle sei-

ner/ihrer Verhinderung der/die Vize-

präsidentIn verpflichtet, unverzüglich

eine außerordentliche Mitgliederver-
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sammlung einzuberufen, die dann

mit drei Viertel der anwesenden Mit-

glieder die Auflösung des Vereins

beschließen kann. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung

des Vereins fällt das Vermögen des

Vereins an eine dann zu bestimmen-

de mildtätige Stiftung. 

(3) Sofern die Mitgliederversamm-

lung nicht besondere Liquidatoren

bestellt, werden die PräsidentInnen

gemeinsam vertretungsberechtigte

Liquidatoren. Die Liquidatoren haben

die laufenden Geschäfte abzuwickeln

und das vorhandene Vereinsinventar

in Geld umzusetzen. 

Das Restvermögen ist bestimmungs-

gemäß den Anfallberechtigten zu

über weisen. Die Leitung der Ge -

schäftsführung ist Mitglied des Ver-

eins ohne aktives und passives

Wahlrecht. 
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